
 
 
  

Informationen für BAföG-Förderungsdozent:innen    
zum Leistungsnachweis nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 BAföG  
Sehr geehrte:r BAföG-Förderungsdozent/in und Stellvertreter:in, 

gerne möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Weiterförderung nach dem BAföG für Studierende von der rechtzeitigen und korrekten Vorlage des Leistungsnach-
weises (LN) = Formblatt 5 abhängig gemacht wird. Die wichtigsten Informationen haben wir für Sie hier zusammengestellt. 

Formblatt 5 wird in den Fällen nicht mehr benötigt, in denen die Hochschule für den jeweiligen Studiengang die üblichen Leistungspunkte nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 BAföG dem 
BAföG-Amt gemeldet hat. Wenn die üblichen Leistungspunkte zum Ende des jeweils 3., 4. bzw. 5. Fachsemesters (FS) gemeldet wurden, genügt als Vorlage ein Ausdruck der 
Leistungsübersicht (Transcript of Records) ohne einen Stempel der Hochschule. Die Gesamtanzahl der erreichten ECTS-Leistungspunkte und der Zeitpunkt, zu dem die Leis-
tungen erreicht wurden, müssen aus der Leistungsübersicht in diesem Fall hervorgehen. Das bedeutet für Sie, dass Sie kein gesondertes Formblatt ausfüllen müssen. 

Bei den Fächern, in denen weiterhin das Formblatt 5 vorgelegt werden muss (weil die ECTS-Leistungspunkte dem BAföG-Amt nicht gemeldet wurden), muss dem BAföG-Amt 
immer (nach einem Wechsel unverzüglich) der/die zuständige BAföG-Förderungsdozent/in und Stellvertretung gemeldet werden (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 BAföG). Demnach darf die 
Namensnennung auf dem Formblatt 5 in dem jeweiligen Fach nur von diesen und keinen anderen Personen erfolgen.  
 

4. Fachsemester Wichtige Hinweise: Datum und Fristen im Formblatt 5 
1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat  

 
 

 

Freiwillige Vorlage 
des Leistungsstandes über 3 FS 

 
innerhalb des 1. – 4. Monats des 4. FS: 
Erreicht werden kann der Leistungsstand des 3. FS 
(A) auch vor Ende des 3. FS (B). Daher muss das Da-
tum im Feld (B) am bzw. vor dem Ende des 3. FS lie-
gen. Ausgestellt werden kann das Formblatt 5 aus-
schließlich in den ersten vier Monaten des 4. FS (C).  
 

innerhalb des 5. – 6. Monats des 4. FS mit Zusatz 
„aus studienorganisatorischen Gründen…“: 
Formblatt 5 muss spätestens am letzten Tag des Mo-
nats 6 des 4. FS beim BAföG-Amt eingehen (z. B. 
SoSe 2024 ist das 4. FS, somit Uni HH, TUHH u.a.: 
30.09.2024). 
  

Wenn die Ausstellung (C) des Formblattes 5 aus wel-
chen Gründen auch immer erst am 1. oder einem 
späteren Tag des 5. FS erfolgt, so wurde der LN über 
3 FS nicht positiv eingereicht, es muss dann ein LN 
über 4 FS ausgestellt werden (A).  

 
Hier kann freiwillige Vorlage des Leistungs-
standes über 3 FS erfolgen. Bei positiver 
Vorlage ist der LN über 4 FS entbehrlich.  
 
 BAföG-Förderung ab Beginn des Bewilli-
gungs-zeitraums möglich. 

 
Hier kann entweder Leis-
tungsstand zum Ende des 
4. FS vorgelegt werden 
oder  
bei einem Zusatz im Form-
blatt 05 „aus studienorga-
nisatorischen Gründen 
können die Leistungen 
über 4 FS noch nicht bestä-
tigt werden“, kann der LN 
über 3 FS vom BAföG-Amt 
akzeptiert werden. 

 

 



 
5. Fachsemester Wichtige Hinweise: Datum und Fristen im Formblatt 5 

1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat  
 
 

 

Pflichtvorlage  
des Leistungsstandes über 4 FS, 

zum 5. FS (bzw. über 5 FS zum 6. FS) 
 

innerhalb des 1. – 4. Monats des 5. FS 
(bzw. 6.FS):  
Das Datum muss am bzw. vor dem Ende 
des 4. FS (A) (bzw. des 5. FS) liegen (Feld 
B). 
 

Feld (C) soll entweder mit dem gleichen 
Datum wie (B) ausgefüllt werden oder mit 
einem Datum, das zeitlich nach (B) liegt. 
Feld (C) kann keinesfalls mit einem frühe-
ren Datum als (B) ausgefüllt werden. 
 

innerhalb des 5. – 6. Monats des 5. FS 
(bzw. 6.FS) mit Zusatz „aus studienorg. 
Gründen…“: 
Formblatt 5 muss spätestens am letzten 
Tag des Monats 6 des 5. FS (bzw. 6. FS) 
eingehen (z. B. SoSe 2024 ist das 5. FS, so-
mit Uni HH, TUHH u.a.: 30.09.2024).  
 

Wenn die Ausstellung (C) des Formblattes 
5 erst am 1. oder einem späteren Tag des 
6. FS erfolgt, so wurde der LN über 4 FS 
nicht positiv eingereicht, es müsste dann 
ein LN über 5 FS ausgestellt werden (A). 
 

 

Hier LN über den Leistungsstand zum Ende 
des 4. FS positiv ausgestellt  BAföG-För-
derung kann rückwirkend ab Beginn des BA-
föG-Bewilligungszeitraums erfolgen. 
 

Spätester positiver Vorlagezeitpunkt beim 
BAföG-Amt: 
 
Uni HH, TUHH u. a.:        SoSe: 31.07. 
Uni HH, TUHH u. a.:        WiSe: 31.01. 
 

 

Hier wird nur noch der LN über den 
Leistungsstand zum Ende des 5. FS 
akzeptiert oder  
bei einem Zusatz im Formblatt 5 
„aus studienorganisatorischen 
Gründen können die Leistungen 
über 5 FS noch nicht bestätigt wer-
den“, kann der LN über 4 FS vom 
BAföG-Amt akzeptiert werden.  
 
 BAföG-Förderung ab Vorlagemo-
nat beim BAföG-Amt 
 

6.  Fachsemester (höheres FS analog) 
1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 
 

Sofern hier eine positive Ausstellung des 
Leistungsstandes zum Ende des 5. FS er-
folgt, kann die BAföG-Förderung rückwir-
kend ab Beginn des Bewilligungszeitraums 
gewährt werden.  

 

Hier wird nur noch der LN über den 
Leistungsstand zum Ende des 6. FS 
akzeptiert oder  
bei einem Zusatz im Formblatt 5 
„aus studienorganisatorischen 
Gründen können die Leistungen 
über 6 FS noch nicht bestätigt wer-
den“ kann der LN über 5 FS vom BA-
föG-Amt akzeptiert werden. 
 

 BAföG-Förderung ab Vorlagemo-
nat beim BAföG-Amt 
 

 

Für weitere Fragen zum Thema Leistungsnachweis steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

BAföG-Amt / Fachreferat für Studienfinanzierung, Grindelallee 9, 20146 Hamburg / fachreferat@studierendenwerk.hamburg.de.  
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